
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7a NÖ GBG
Benachteiligungsverbot

 NÖ GBG - NÖ Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2023

Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer dürfen vom Dienstgeber als Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die

Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung von Ansprüchen nach diesem Gesetz nicht gekündigt, entlassen oder

sonst benachteiligt werden. Der gleiche Schutz wird auch Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern zu Teil, die als

Zeugin oder Zeuge oder als Auskunftsperson in einem Verfahren nach diesem Gesetz auftreten oder eine Beschwerde

nach diesem Gesetz unterstützten.

§ 7 Abs. 3 ist

anzuwenden.
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